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 Beschluss-Nr.: Bw-30-236/17

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung Borkwalde beschließt die anliegende Stellungnahme im
frühzeitigen Beteiligungsverfahren zum Bebauungsplan "Wohnquartier Beelitz-Heilstätten"
abzugeben. 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzende der GV

Begründung

Die von der Stadt Beelitz bevollmächtigte Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und
Modernisierung mbH (BSM) aus Berlin hat den Vorentwurf des Bebauungsplans
"Wohnquartier Beelitz-Heilstätten" an das Amt Brück zur Stellungnahme übergeben. Für
den B-Plan liegt noch kein Aufstellungsbeschluss vor, dieser ist für den 14. November 2017
in der Stadtverordnetenversammlung in Beelitz vorgesehen. Die Durchführung der
frühzeitigen Beteiligung kann dennoch bereits erfolgen, da das BauGB hierfür keine
Formvorschriften festschreibt.

Das Plangebiet befindet sich südlich der Bahntrasse Berlin-Dessau und westlich der Straße
nach Fichtenwalde (L 88) und beinhaltet den Quadranten C der Heilstätten. Innerhalb des
Gebietes sind ca. 1.000 neue Wohneinheiten, Flächen für Einzelhandel,
Gemeinbedarfsflächen für Kita und Schule sowie Sonderflächen für Forschung, Büro und
Wohnen vorgesehen. Die Begründung mit Umweltbericht sowie die Verkehrsprognose
wurden den Gemeindevertretern digital übergeben sowie einmal als Ausdruck für die
Sitzung vorbereitet.

Durch das Wohngebiet kann die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde gefährdet sein.
Die umfangreiche Neuausweisung von Bauflächen in Beelitz-Heilstätten kann eine
Reduzierung des Interesses an Grundstücken innerhalb von Borkwalde nach sich ziehen,
dadurch würde die Entwicklungsziele der Gemeinde, die über einen FNP darzustellen sind,
behindert werden.

Entsprechend dem Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) ist die Stadt
Beelitz ein Mittelzentrum in Funktionsteilung mit der Stadt Werder (Havel). Allerdings gilt
auch hier die Konzentrationsgebot der Siedlungsentwicklung auf den städtischen
Kernbereich oder auf die Gestaltungsräume Siedlung. Das Plangebiet befindet sich weder
im städtischen Kernbereich noch im Gestaltungsraum Siedlung, daher ist davon
auszugehen, dass der B-Plan nicht mit den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung
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übereinstimmt. Verletzungen gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind durch die Gemeinsame
Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg geltend zu machen.

Für den Bereich Beelitz-Heilstätten besteht kein Flächennutzungsplan. Ein räumlicher Teil-
FNP befindet sich in Aufstellung und beinhaltet für das Plangebiet allerdings nur
Sonderbauflächen. Grundsätzlich wird der B-Plan damit den Forderungen des § 8 Abs. 2
BauGB gerecht. Die Sicherung der Eihaltung der planungsrechtlichen Grundsätze obliegt
der Rechtsaufsicht des Landkreises Potsdam-Mittelmark.

Innerhalb des Geltungsbereiches ist ein umfangreicher Baumbestand vorhanden, der
gemäß Landeswaldgesetz als Wald klassifiziert sein kann. In diesem Fall wäre die
Erhaltung des Waldes gemäß § 1 LWaldG der Planung vorrangig. Die Einschätzung, ob
Wald vorliegt und welche Eingriffe zulässig sind, befindet sich in der Hoheit des
Landesbetriebes Forst Brandenburg. 


